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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

ABGB §830 B1

ABGB §841

ABGB §843 A

Rechtssatz

Ist die Liegenschaftshälfte des Zivilteilungsklägers mit Pfandrechten und die des Naturalteilung anstrebenden

Beklagten mit einem Fruchtnießungsrecht belastet, kommt Naturalteilung nur in Betracht, wenn der

Fruchtnießungsberechtigte sein Recht auf den dem Beklagten zufallenden Anteil beschränkt und der Beklagte bereit

ist, die Sachhaftung für die Hypotheken, die auf dem ihm bei einer Naturalteilung zufallenden Hälfteanteil als

Simultanpfandrecht einverleibt werden, zu übernehmen.
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